
Am 28.3. 2014 fand die Fortbildung „ Aktuelle rechtliche und ethische Aspekte
psychotherapeutischer Behandlung“, gehalten von Prof.Dr. Michael Kierein, in
Wien statt.

Vorbemerkungen:
Immer mehr Menschen müssen gestützt werden, daher gibt es eine
gesellschaftliche Übereinkunft, dass gesetzlich legitimierte Berufsgruppen diese
Unterstützung anbieten.

38% aller Menschen in der EU erden 1x im Leben psychisch relevant auffällig, in
Österreich sind es 800.000

Folgende psychische Störungen treten am häufigsten auf:
• Ängste
• Angst und Depression gemischt
• Depression
• Süchte

Menschen, die Hilfe und Unterstützung suchen, brauchen eine klare Definition der
Berufsgruppen, die Unterstützung auf unterschiedlichen Ebenen anbieten.

Im Folgenden Auszüge aus dem Skriptum ( umrandet), das Herr Dr. Kierein den
Teilnehmerinnen zur Verfügung gestellt hat:



Freiberuflich beraten dürfen Ärztinnen, Psychotherapeutinnen, Psychologinnen,



andere Gesundheitsberufe und Lebens – und Sozialberaterinnen.

Zum Schutz der einzelnen Berufsgruppen gibt es den Vorbehalt, dass  die
Berechtigung der Berufsausübung mit einem Ausschließlichkeitsanspruch
verbunden ist, d.h.dass die Berechtigung ausschließlich durch die gesetzlich
vorgeschriebenen Voraussetzungen erlangt werden kann.
Unterschieden wird zwischen der Voraussetzung der Berufsausübung und der
Ausübung einzelner Tätigkeiten eines Berufes.
Im neuen Psychologengesetz ( seit 1.7.2014) gibt es z.B. den Tätigkeitsvorbehalt
im Bereich der Klinische Psychologie für:

Es fehlt in diesem Bereich z.B. die exakte Unterscheidung, was ein
psychologischer und was ein klinisch psychologischer Test ist. PsychologischeTests
sind zum Beispiel bei Unternehmens – und Personalberatern gang und gäbe.
Der Tätigkeitsvorbehalt für die Gesundheitspsychologinnen ist im neuen Gesetz
gefallen. Folgende Tätigkeiten dürfen daher auch von anderen Berufsgruppen
wahrgenommen werden:



Übersicht über die wichtigsten Berufspflichten von Psychotherapeutinnen:

Für Psychotherpeuten gilt außerdem die Bemühenspflicht, was nicht automatisch
auch eine Erfolgspflicht darstellt. Das gilt vor allem für Institutionen, in die
Klienten überwiesen werden, die von vorne herein therapieunwillig sind.Für die
Klienten gilt hier die Mitwirkungspflicht, und darüber sind die Klienten auch
aufzuklären.
Immer wieder werden an das Ministerium Beschwerden herangetragen,dass
Psychotherapeutinnen energetische Dienstleistungen anbieten.Die Feststellung
der Zulässigkeit der Beschwerden gestaltet sich oft schwierig,da es - wie in der
Medizin – keinen „ Kurpfuscherparagraphen“ gibt,der eindeutig regelt, was als
Behandlung gilt und was nicht.
Potenzielle Klienten können auch dadurch getäuscht werden, dass der Begriff„
Therapie“ nicht geschützt ist, er sagt für sich isoliert verwendet vom
Empfängerhorizont her gar nichts aus. Jeder Lebensberater kann sich z.B. auch
Therapeut nennen,solange keine Verwechslungsmöglichkeit mit geschützten
Begriffen besteht.Unter dem Begriff „ Therapie“ darf aber keine Behandlung
durchgeführt werden.

Auch für Psychotherapeutinnen gilt: Es darf vieles an Techniken und über die
eigene  Ausbildungsmethode hinausgehendes methodisches Know – how in die
Behandlung einfließen, aber es muss durch Weiterbildung auch wirklich erlernt
worden sein.





Fort – und Weiterbildung

Im Psychologengesetz ist ab 1.7.2014 die Fortbildung so strukturiert, dass 150
Arbeitseinheiten zu je 45 Min.innerhalb von 5 Jahren zu absolvieren sind.Die
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Vorgabe auch für Psychotherapeutinnen
gelten wird.
Wünschenswert sind variantenreiche Fortbildungen, also keine „Monokultur“!
Das könnte folgendermaßen aussehen:

• ein Drittel Kernbereich
• ein Drittel Supervision, Intervision...
• ein Drittel „ über den eigenen Tellerrand hinausgehend“

Weiterbildungen in der eigenen Methode sind auch den gesetzlich geforderten
Fortbildungen zurechenbar, aber man solle bestrebt sein, auch andere Methoden
kennen zu lernen.

Als Fortbildung zählt weiters:
• Literaturstudium
• Selbsterfahrung
• eigene Lehrtätigkeit ( Seminare etc.)

Die Fortbildungsnachweise werden vom Ministerium stichprobenartig überprüft.
Es gibt immer wieder Bestrebungen von Fortbildungseinrichtungen,“Fach -
psychotherapie“ zu etablieren, etwa für Kinder und Jugendliche.
Vom Gesetzgeber gibt es derzeit keine Bestrebungen, die Generalkompetenz der
Psychpotherapeutinnen in Frage zu stellen. Zusätzliche Kenntnisse für spezielle
Klientengruppen sollen durch Weiterbildung erworben werden. Ein Kompromiss
z.B. wäre, wenn die Ausbildungsvereine Module „Kinder – und
Jugendpsychotherapie“ in ihr Curriculum einbauen würden.
In der Psychotherapie gibt es keinen Tätigkeitsvorbehalt, d.h. dass
psychotherapeutische Techniken auch von anderen Berufsgruppen angewendet
werden dürfen, z.B. Phantasiereisen in Schulklassen.

Aufklärungs – und Auskunftspflicht



Der folgende Absatz aus dem Psychologengesetz, das ab 1.7.2014 gilt,wird
ziemlich sicher auch in die Änderung des Psychotherapiegesetzes Eingang finden:



Dokumentationspflicht von Psychotherapeuten

Die nachfolgenden Ausführungen stammen aus dem Entwurf für die Änderung des
Psychotherapiegesetzes, die auf Grund neuer EU Richtlinien über den Umgang mit
Dokumentationen notwendig geworden sind. Die Gesetzesänderung tritt in Kraft,
sobald sie im Bundesgestzblatt veröffentlicht wird, was voraussichtlich im Mai der
Fall sein wird.

Die Dokumentationen müssen jederzeit auf Verlangen der Patienten einsehbar
sein. Bei besachwalteten Patienten sind auch die Sachwalter über das
Einsichtsrecht zu informieren.Manchmal kann es auch sinnvoll sein, Patienten
nach Einsichtnahme gegenzeichnen zu lassen.



Die Psychotherapeuten dürfen die Einsichnahme in die Dokumentationen im Laufe der
Therapie unter Bedachtnahme, dass die Einsich dem Patienten in bestimmten Phasen der
Therapie nicht zugemutet werden kann, auch verweigern. ( Psychotherapeutisches
Privileg)
Zu heftigen Diskussionen unter den Seminarteilnehmerinnen führte auch die
Verpflichtung, die Dokumentationen nach dem Tod weiter aufbewaren zu lassen. Da man
sie nicht vererben kann, muss man sich rechtzeitig an Personen des Vertrauens wenden,
die Aufbewahrung zu übernehmen. Der Grundtenor im Seminar war, es wäre vernünftig,
wenn die Aufbewahrungspflicht mit dem Tod der Paychotherapeuten enden würde.
Bei EDV gestützten Dokus müssenn spezielle Sicherungsprogramme installiert werden.
Nach Ablauf der 10 Jahre müssen alle Dokus sicher vernichtet werden, bei EDV
gestützten evtl.Speicherung auf externen Festplatten, die dann zerstört werden müssen.

Verschwiegenheitspflicht und Meldepflicht



Wenn man mit dem therapeutischen Handeln die weitere Gefährdung des Kindes
verhindern kann, muss keine Mitteilung gemacht werden.



Jugendamt und Schule müssen keine Anzeige erstatten, wenn das persönliche
Vertrauensverhältnis dadurch beeinträchtigt wird und wenn berechtigte Gründe
vorliegen, dass binnen kurzem schadensbereinigende Maßnahmen ergriffen
werden.

Einige wissenswerte Punkte zur Kinder – und Jugendpsychotherapie:

Ab dem 14.Lj wird die Einsichts – und Urteilsfähigkeit vermutet, kann aber auch
bei jüngeren Kindern schon gegeben sein.

0 – 7. Lj Kind
7. - 14. Lj unmündiger Minterjähriger
14. - 18. LJ mündiger Minderjähriger

Die Psychotherapeuten dürfen bei Nachfrage der Eltern diesen keine Auskunft
über die Inhalte der Therapie geben, wenn die Betroffenen dies nicht wollen.
Bei jüngeren Kindern müssen die Obsorgeberechtigten der Therapie zustimmen.
Möchte ein Kind eine Therapie machen, und die Eltern verweigern dies, ist es
sinnvoll, das Jugendamt einzuschalten.
Aufpassen bei Scheidungskindern, wenn sie von einem Elternteil gebracht werden
und dieser Therapieinhalte wissen möchte. In diesem Fall soll man sich die
Obsorgeberechtigung nachweisen lassen.
Wenn Jugendliche das Honorar nicht aufbringen können, müssen die gesetzlichen
Vertreter dies übernehmen. Wenn der Jugendliche dies aber nicht will, weil er die
Inanspruchnahme der Therapie verheimlichen möchte, kann man ihn an eine
kostenlose Institution überweisen.Das Honorar kann auch von 3.Seite
übernommen werden ( Großmutter, Tante...)
Falls Jugendliche eine Therapie aufsuchen und Drogen nehmen, die Eltern aber
davon nichts wissen,haben die Pth. Keine Anzeigen – oder/und
Informationspflicht.Das mittelfristige Therapieziel kann aber sein, dass der
Jugendliche sich einverstanden erklärt, mit den Eltern gemeinsam zu einer
Sitzung zu kommen und die Eltern dabei über seine Situation aufklärt.

Aussagen bei Straf – und Zivilprozessen:
Sind Psychotherapeuten in einem Strafprozess als Zeugen geladen, müssen sie
zwar vor Gericht erscheinen, sind  als Berufsgeheimnisträgerinnen zur
Verweigerung der Aussage berechtigt, auch wenn sie der betroffene Klient von
der Verschwiegenheit entbinden sollte. Es gibt auch keine Begründungspflicht,
warum die Aussage verweigert wird.
In einem Zivilprozess kann die Psychotherapeutin die Aussage verweigern, wenn
sie von der Patientin aber von der Verschwiegenheit entbunden wurde, muss sie
aussagen.
Einige Klarstellungenn zur Frage der Entbindung von der



Verschwiegenheitspflicht:

In einer akuten Notsituation, etwa bei Gefahr für Leib und Leben,kann von der
Verschwiegenheitspflicht abgegangen werden.Dabei muss die Gefahr nach
Einschätzung der Psychotherapeutin unmittelbar gegeben sein, wie z.B. bei
drohendem Suizid, so dass der Schutz des Lebens das höherwertige Interesse vor
der Verschwiegenheitspflicht darstellt.

Ein Thema war noch die verpflichtende Berufshaftpflichtversicherung, die sich in
Höhe und Leistungsumfang ändern wird.Der ÖBVP wird sicher für die Mitglieder
dahingehende Detailinformationen in den News veröffentlichen.



Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Seminar sehr interessant, spannend
und informativ war, und sich durch die humorvolle Art des Vortragenden trotz der
oft schwierigen Rechtsmaterie sehr kurzweilig gestaltete.

Eva Maria Melchart


